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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Ulrich Leiner, Thomas Gehring, Ulrike Gote, 
Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Kerstin Celina, Chris-
tine Kamm und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) 

Kurzzeitpflege sicherstellen I –   
Online-Plattform einführen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, eine Ausschrei-
bung für eine Online-Plattform in Auftrag zu geben, 
die dem Ziel dienen sollte, freie Kurzzeitpflegeplätze 
in Bayern melden und erfassen zu können und diese 
von Interessenten reservieren bzw. buchen zu kön-
nen. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, in der Zusam-
menarbeit mit den Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten „Servicestellen“ zu schaffen, die auf die Umset-
zung dieser Online-Plattform hinwirken und diese 
Plattform betreuen. 

 

 

Begründung: 

Rund zwei Drittel der pflegebedürftigen Bürgerinnen 
und Bürger Bayerns werden im häuslichen Umfeld 
gepflegt. Die Möglichkeit der Kurzzeitpflege stellt ein 
wichtiges und unverzichtbares Angebot bei einem 
plötzlichen Ausfall häuslicher Pflegepersonen oder 
wegen vorhersehbarer zeitlich befristeter Unterbre-
chung des häuslichen Pflegearrangements sowie 
nach einem stationären Aufenthalt oder Krankheit dar. 

Kurzzeitpflegeplätze werden in Bayern seit Jahren 
abgebaut, obwohl die Nachfrage immer wieder an-
steigt. Hinzu kommt, dass sich bei vermindertem An-
gebot eine Nachfragesteigerung durch am 01.01.2016 
eingeführte Leistungsverbesserungen in der sozialen 
Pflegeversicherung ergeben hat. Die Tatsache, dass 
seit 01.01.2016 gem. § 39c des Sozialgesetzbuchs 
(SGB) Fünftes Buch (V) auch nicht pflegebedürftige 
Menschen einen Anspruch auf Kurzzeitpflege zu Las-
ten der gesetzlichen Krankenversicherung geltend 
machen können, soweit Leistungen der häuslichen 
Krankenpflege bei einer schweren Erkrankung nicht 
ausreichen sollten, dürfte für eine zusätzliche Nach-
frage sorgen. Es ist davon auszugehen, dass das 

Angebot an Kurzzeitplätzen in ganz Bayern derzeit 
nicht ausreicht und die Nachfrage das Angebot mehr-
fach übersteigt. Verzweifelt suchen Interessenten 
häufig sehr lange nach einem geeigneten Platz, in 
vielen Fällen lassen sich auch planbare Aufenthalte 
nicht realisieren. 

Ursächlich dafür dürfte der Umstand sein, dass sich 
Leerstände trotz hoher Belegungsnachfrage bisher 
nicht minimieren und besser organisieren ließen. Den 
Betreibern fehlt eine bessere Planbarkeit der Auslas-
tung. Denn im Moment erhalten die Betreiber nur Be-
zahlung von den Kassen, wenn der Kurzzeitpflege-
platz entsprechend belegt ist, nicht aber für das wich-
tige Vorhalten von freien Kurzzeitpflegeplätzen – dies 
wird nicht vergütet. 

Die Schaffung einer Online-Plattform würde den Inte-
ressen ermöglichen, sich schnell über das Angebot 
von freien Plätzen in jeweiligen Einrichtungen Über-
blick zu verschaffen und einen geeigneten Kurzzeit-
pflegeplatz auch elektronisch zu reservieren bzw. zu 
buchen. Die Online-Plattform wäre aber genauso inte-
ressant für die Betreiber. Denn diese könnten ihre 
Plätze nicht nur leichter besetzen, sie könnten auch 
besser ihre Auslastung organisieren, steuern und 
planen. Die Anbieter der Kurzzeitpflege würden ihre 
freien Plätze in entsprechenden Zeiträumen auflisten 
und zur Buchung anbieten. Dies würde die Vorhalte-
kosten der Betreiber minimieren und das Anbieten 
und das Vorhalten der Kurzzeitpflegeplätze bzw. de-
ren Ausbau wieder attraktiv machen. Häuslich Pfle-
gende könnten ihren Urlaub besser planen und sich 
auch öfters Auszeit auch kurzfristig gönnen, wenn sie 
in Echtzeit sehen würden, wo ein entsprechender 
leerer Kurzzeitpflegeplatz frei ist. 

Diese Online Plattform – analog z. B. zu denen, die 
Bürgerinnen und Bürger aus dem Hotelbereich gut 
kennen – würde eine deutliche Abhilfe für häuslich 
Pflegende darstellen, den Landkreisen und kreisfreien 
Städten wichtige Informationen über den Bedarf an 
Kurzzeitpflegeplätzen liefern sowie die Kurzzeitpfle-
geplätze und den Vorhalt wieder für Betreiber attraktiv 
gestalten und damit schließlich zu einer Steigerung 
der Anzahl an Kurzzeitpflegeplätzen führen. 

Das Motivieren aller Betreiber in der Region sowie die 
Umsetzung und Betreuung dieser Maßnahme würde 
den Landkreisen und kreisfreien Städten obliegen, 
denn diese sind nach Art. 72 des Gesetzes zur Aus-
führung der Sozialgesetze (AGSG) verpflichtet, auf 
eine regional bedarfsgerechte Pflegeinfrastruktur hin-
zuwirken. Die „Servicestellen“ könnten zum Beispiel 
bei den kommunalen Pflegestützpunkten angesiedelt 
sein. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Ulrich Leiner u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/20217 

Kurzzeitpflege sicherstellen I - Online-Plattform einführen 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durch-
geführt werden: 

1. Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Ausschuss für 
Gesundheit und Pflege zu berichten, ob und wie eine Online-
Plattform realisiert werden kann, die dem Ziel dient, freie 
Kurzzeitpflegeplätze in Bayern melden und erfassen zu kön-
nen und diese von Interessenten reservieren bzw. buchen zu 
können.“ 

2. Absatz 2 wird gestrichen. 

Berichterstatterin: Kerstin Celina 
Mitberichterstatter: Hermann Imhof 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege 
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt 
und Finanzfragen hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 77. Sit-
zung am 20. Februar 2018 beraten und e i n s t im m i g  mit 
den in I. enthaltenen Änderungen Zustimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Antrag in seiner 191. Sitzung am 11. April 2018 mitberaten 
und e i n s t im m i g  der Beschlussempfehlung des federfüh-
renden Ausschusses zugestimmt mit der Maßgabe, dass in 
dem Bericht die entstehenden Kosten genannt werden. 

Kathrin Sonnenholzner 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Ulrich Leiner, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gisela 
Sengl, Kerstin Celina, Christine Kamm und Fraktion (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/20217, 17/21721 

Kurzzeitpflege sicherstellen I – Online-Plattform einführen 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Ausschuss für Gesundheit 
und Pflege unter Nennung der entstehenden Kosten zu berichten, ob 
und wie eine Online-Plattform realisiert werden kann, die dem Ziel 
dient, freie Kurzzeitpflegeplätze in Bayern melden und erfassen zu 
können und diese von Interessenten reservieren bzw. buchen zu kön-
nen. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 2)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Listennummern 10 und 22. Es sind dies 

der Antrag der Abgeordneten Biedefeld, Woerlein, Ruth Müller (SPD) betreffend "Akti-

onsplan zur Gewährleistung des Tierschutzes in Bayern erstellen – unsere Tierheime 

nicht länger im Stich lassen und die Behörden im Bereich Tierschutz stärken" auf 

Drucksache 17/20700 und der Antrag der Abgeordneten von Brunn, Adelt, Scheuen-

stuhl und anderer (SPD) betreffend "Kein Wortbruch der Staatsregierung! Bayern 

braucht einen dritten Nationalpark" auf Drucksache 17/20936, die auf Wunsch der 

SPD-Fraktion einzeln beraten werden sollen. Diese Anträge werden voraussichtlich in 

der Sitzung am 15. Mai aufgerufen.

Über die übrigen Nummern lasse ich nun abstimmen. Hinsichtlich der jeweiligen Ab-

stimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die 

Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt es Gegenstim-

men? – Keine. Gibt es Stimmenthaltungen? – Auch keine. Ich frage die fraktionslosen 

Abgeordneten. – Sie sind nicht da. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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